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war. Dies folgt jedenfalls aus den er!änzend anwendbaren

SS 280 Abs. 1, 249 BGB.

c) Die Höhe derAnwaltskosten bemisst sich ailerdings - unter

Berücksichtigung des Miwerschuldens der Klägerin - Iedig-

lich nach einem Gegenstandswert von bis zu 170.000'00 €'

Bei Anwendutrg dei RVG in der bis rum 31'12.2020 geI'

tenden Fassung ergibt sich eine l,3fache Gebühr nebst Aus-

lagenpauschale i.H.v. 2.415,90 € (netto).

3. Die Klägerin kann die Verzinsung der Anwaltskosten

i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem

\0.04.2019 aus $$ 286, 288 Abs. I Satz 2 BGB verlan-

gen (Art. 27 Abs. I CMR ist nicht anwendbar, weil er nur

äen eigentlichen Güterschaden betrifft). Die Beklagte ist

"b 
dem 10.04.2019 auch insoweit in Verzug geraten, denn

die Darstellung der Klägerin ist dahin zu verstehen, dass sie

der Beklagten auch die Zahltng der Anwaltskosten bis zum

09.04.2019 aufgegeben hat.

III. Die Klägerin kann schließlich die Feststellung verlangen'

dass ihr die Beklagte zum Ersatz von 516 aller Schäden aus

dem Verlust des Cr-ttes (30.000 Flaschen des näher bezeich-

neten \7eins) aus dem tansportauftrag vom 17.10.2018

verpflichtet ist, soweit sie nicht bereits Gegenstand der Zah-

lungsanträge sind und soweit - einschließlich der mit den

Zahlungsanträgen zu 1. und 2. verfolgten Schäden - ein Ge-

samtbeuag "oi294.t33,30 
€ nicht überschritten wird.

1. Die Voraussetzungen für eine Entscheidung durch Grund-

urteil (auch) über den Feststellungsantrag lagen nicht vor'

Ein Grundurteil über einen Feststellungsantrag ist nur aus-

nahmsweise zulässig, wenn damit ein bestimmter Betrag

in der tVeise geltend gemacht wird, dass die Klage auch zu

einem Ausspru.h über die Höhe des Anspruchs führen soll

(BGH, IJrt. v.20.09.2023 - VIII ZR 43212r, Ni\r 2024,

149 Rn. 29).Ein soicher Fall lag hier nicht vor.

Doch ist davon auszugehen, dass das Landgericht inso-

weit per (Teil-)Endurteil entscheiden wollte (BGH, a'a'O',

nn. j:, s.a. BGH NJ\f 2008, 5.2814 Tz. 11). Denn es hat

erkennbar die Feststellung zusprechen wollen, wie sich aus

den Entscheidungsgründen ergibt (s' Urteilsgründe unter

Zitr. 4: oDer Feststellungsantrag ist begründet.n).

Die Frage, ob diese als Teil-Endurteil zu verstehende Ent-

scheidung neben einem Grundurteil (bezüglich der Zah'
lungr"ntÄg. zu 1. und 2') Bestand haben kann' stellt sich

nicht, weil die Parteien mit einer Bescheidung der übrigen

Anträge auch zur Höhe einverstanden sind (s.o.).

a) Der Feststellungsantrag ist zulässig.

Bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage bestand jeden-

falls insoweit ein Feststellungsinteresse, als die Klägerin -
von der Beklagten nicht konkret in Abrede gestellt - damit

rechnen -l.r..i", mit der Einfuhr-Umsatzsteuer wegen des

Imports des \fleins nach Frankreich belastet zu werden,

*.n.r und insoweit der Empfänger der \(are als Steuer-

schuldner ausfiel, und weil diesbezügliche Schadensersatz-

ansprüche der Verjährung (Art' 32 Abs. 1 CMR) ausge-

setzt waren.

Soweit die Klägerin den Feststellungsantrag auch auf (weite-

re) Kosten fürAnwälte in Italien stützt, kommt es darauf für

die Zulässigkeit des Feststellungsantrags nicht an.

b) Der Feststellungsanspruch ist auch begründet.

Da die Beklagte, wie dargelegt, nach Art'29 Abs' 1' 2,

Art. 3 CMR haft.t, bedarf es keiner Entscheidung, ob

die Klägerin einen Anspruch auf Erstattung etwa von ihr

noch (än die Republik Frankreich) zu entrichtender Ein-

fuhr-Umsatzsteuer bereits gem. Art. 23 Abs. 4 CMR ("2öl-

le, Kostenn) hätte (s. Koller, a.a.O.' Att.23 CMR Rn' 10'

ev. anders Ebenroth/Boujong/Boesche, a.a.O., Art' 23 CMR

einerseits Rn. 12: Erstattungsfiihig sind nur solche mit der

Beförderung verbundenen Kosten, die ... bei vertragsge-

maßer BefArderung gleichermaßen in derselben Form und

Höhe entstanden wären, andererseits Rn. i3: Bei Abgaben

und Steuern ist in diesem Zusammenhang ohne Belang,

ob sie dem Absender oder dem Empfänger belastet worden

wären, wenn sie nur bei einem der Verfügungsberechtigten

angefallen wären).

Auch die erwähnten weiteren Anwaltskosten können über

Arr.29 CMR ersatzfähig sein'

c) Der Feststellungsantrag ist jedoch inhaltiich anzuPassen'

Bereits die Auslegung ergibt, dass nicht diejenigen Schäden

Gegenstand der Feststellung sein sollen, die bereits mit den

(Zahlungs-)Anträgen zu 1. und 2' verfolgt werden'

Ferner sind nur solche Schäden zu ersetzen, die sich aus dem

Verlust derjenigen 30.000 Flaschen ergeben, die Gegen-

stand des Tlansportauftrags mit der Beklagten aus Oktober

2018 waren.

Schließlich ist die Begrenzung a$ 294.166,30 € we-

gen S 308 Abs. I ZPO beizubehalten, auch wenn diese

ö..rrr. dem - wegen Art. 29 CMR irrelevanten - Haf-

tungshöchstbetrag (Art. 23 Abs.3 CMR) geschuldet sein

sollte.

t..l

Lager

Abgrenzung von Lager- und Mietvertrag

5 475 HGB; 5 86 Abs. 1 Satz 1 WG; 5 305c Abs. 1, 5 307

Abs. 1 Satz 2, 5 535 BGB

1. Zur Abgrenzung von Lager- und Mietvertrag wenn der

Vertrag Begriffe aus beiden Rechtsmateiren enthält.

2. Maßgebliches Differenzierungskriterium für die Fra-

ge, ob ein Lagervertrag oder Mietvertrag vorliegt, ist,

dass der Lagerhalter im Rahmen des Lagervertrages'

anders als der Vermieter beim Mietvertrag, über die blo-

ße Gebrauchsübertassung der Lagerräumlichkeit hinaus

die ordnungsgemäße Aufbewahrung schuldet.

3. Ein Mietvertrag wird geschlossen, wenn der Einlagerer

selbst für die Obhut über das Gut zu sorgen hat und sein

Vertragspartner ihm in erster Linie lediglich die zur Lage-

rung erforderlichen Räume bzw. Flächen zur Verfügung

stellt. Weiter ist für einen Mietvertrag einer Mietfläche ty-
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pisch, dass diese konkret bestimmt ist; der Mieter mietet
eine konkrete Stellfläche, auf die er für die Lagerung zu-
ständig ist, während bei einem Lagervertrag der Lagerhal-
ter lediglich die Lagerung auf seinem Gelände verspricht.

4. Bei dieser Haftungsnorm des 5 475 HGB handelt es
sich um eine Haftung für vermutetes Verschulden.

5. Der Einlagerer trägt die Beweislast dafüt dass das
Gut dem Lagerhalter unversehrt übergeben wurde und
beschädigt wieder herausgelangt ist. Der Lagerhalter
hat darzutun, wie der Schaden entstanden ist und dass
dieser auch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
mannes nicht abgewendet werden konnte. Nachzuwei-
sen ist durch den Lagerhalter insbesondere, dass der
Schaden angemessen vermieden wurde und seine Er-
füllungsgehilfen kein Schuldvorwurf trifft, wobei er sich
nicht darauf berufen kann, dass der Schaden durch von
außen kommende Umstände verursacht worden ist. Die
Unaufklärbarkeit der Schadensursache geht zu Lasten
des Lagerhalters-

lLeitsätze des Einsenders]

LG Hamburg, Urt. v. 19.09.2024 - 332 O 62/231

ECLI:DE:LGHH:2024:09 19.332062.23.00

Die Klägerin begehrt aus übergegangenem Recht Schadens-
ersatz aufgrund einer Beschädigung der sich im Schadens-
zeitpunkt bei der Beklagten aufbewahrten Yacht des bei der
Klägerin kaskoversicherten Segelyachteigners.

Bei der Beklagten handelt es sich um den Betreiber des

Bootslagerplatzes S. M. B. am A. H. S. in R. Mit dieser hatte
HerrA. B. (im Folgenden: ,Einlagerern) einen oMiewertrag
über einen'Winterlagerplatzu für seine Segelyacht ,R.n (im
Folgenden: ,SYn) abgeschlossen. \ffirend der vertragsge-

mäßen Einlagerung im \Tinter 202112022 wurde die S. be-
schädigt. Da der Einlagerer für die SY bei der Klägerin eine
\Tassersportkaskoversicherung abgeschlossen hatte, kam die
Klägerin bedingungsgemäß für den Schaden auf und regu-
lierte diesen i.H.v. 109.275,92 €. Diesen Betrag macht die
Klägerin nunmehr aus übergegangenem Recht gegen die Be-

klagte gelrend. Mit Schreiben vom 07.06.2022

(Anlage K 6) forderte die Klägervertreter die Bcklag-
te zu Zahlung dieses Betrages unter Fristsetzung bis zum
05.07.2022 auf.

In dem als Anlage K 1 zur Al<te gereichten ,Miewertrag über
einen \Tinterlagerplatzu zwischen der Beklagten und dem
Einlagerer heißt es auszugsweise wie folgt:

>S l Miete

l) Der Wrmieter uermietet in deoS. M.- B.o f.ir den Zeitraum (Ver-

tragsjahr) uom

0 1 . 1 l. 2 0 I 3 bis 3 0. 04. 2 0 I 4 einen Boo ts lagerp latz uie fo lgt:

Winterlager im Freigelände -
44,0 m2

€ 792,00

Kranen an Land und uieder zu
Wasser

€ 300,00

Lagerbochmiete € 170,00

Nebenkostenpauschale € t 10,00

Strom - € 0,42/kWh € nach Wrbrauch

Wasser-€ 10,00/m3 € nach Wrbrauch

Gesamtmietzins inbl,
Umsatzsteuer (19 o/o) € 1.372,00

2) t...1

3) Grundlage fir die Berechnung der Stellfäche sind Gesamtlänge mal
Gesamtbreite du Schffis unter Berücksichtigung des uorgeschriebe-

nen Sicherheitsabstandes uon 0,5 Meter zur Gesamtbreite. qm Stell-

flache = (Gesamtbreite + 0,5 m Sicherheitabstand) x Gesamtlänge des

Schffil Dze Mindestmietfliiche beträgt 20,0 m2.

Die Zuweisung der entsprechenden Stellfläche erfolgt durch den Wr-
mieter, es besteht hein Anspruch auf eine bestimmte, uom Mieter einsei-
tigfestgelegte, StandflAche. Die Wrrnietung der Stellfläche erfolgt ohne
Wrpflichtung des Wrmieters fiir die Sorge um die AuJbeutahrung des

Schrfes. [...]

$ 4 Versicherangen

Der Mieter ist uerpflichtet, während der Dauer des Mietuerhähnisses

eine Hafipflicht-

uersicherung mit ausreichender Deckungssumme zu unterhaben. Der
Mieter hat das Bestehen der Wrsicherung auf jederzeitiges Anfordern
des Wrmieters nacltzuweisen. Die Zahlung der Prämien ist durch die
Prämienquittung zu belegen. [...]

S 6 Pflichten dzs Mieters

l) Dem Wrmieter utird gestattet, das Schif des Mieters zur Wrhinde-
rung eigener Beschädigungen oder Beschädigung uon Nachbarschifen
bzu Hafenanlage zu beneten.

2) Der Mieter aerpflichtet sich, das Boot gegen Z"Srtfr uon Dritten zu
schützen und bewegliches Inuentar unter Wrschluss zu haben. Hafiun-
gen f.ir etwaigen Wrlust oder Beschädigung übernimmt der Wrmieter
nicht. Er ist ebenfalls uerpflichtet, die Feuerschutzuorschrifien der Ha-

fenbetriebsordnung zu beachten.

S 7 Haftung des Vermieters

1 ) Der Wrmieter unterhält eine Betrie bshafpftchtuersicherung f.ir das

Hafengelände.

2) Der Wrmieter ist uerpflichtet, den Lagerplatz in einem uerkehrs-

sicheren Zustand zu unterhaben.

3) Schadensersatzansprüche des Mieters uegen Wrschuldens bei Wmags-

schluss einer Pflichnerletzung oder einer unerlaubten Handlung des Wr-
mieters, seiner Erfillungs- bzw. Wnichtungsgehilfen sind ausgeschlossen,

es sei denn, sei beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigheit des Wr-
mieters oder seiner Erfillungs- bzu Wnichtungsgehilfen. Dies gib ins-

besondere f.ir Ansprüche des Mieters u)egen Schäden, die beim Tiansport

bzw, Wrholen des Bootes zu oder uon der Mietftiche entstehen. Druselbe

gih entsprechendfiir Schäden undWrluste, die an abgexelben Kraffahr-
zeugen, Anhängern, Inuentaren oder sonstige Gegenständen auftraen.

Hieruon autgenommen sind Schadznsersatzansprüche wegen Wrletzung

uon Leben, Körper oder Gesundheit des Mieters. Eine Hafiung dzs Wr-
mieters ist auch ausgeschlossen bei unerlaubter Handlung Drixer wie
Diebstahl des Schffis sowie an oder im Schif befndlichen Gegenoänden,

Einbruch usw. sowie höhere Gewab, wie z. B. Feuer, Sturm, Hochwasser;

Frostschäden oder anderen Einflüssen.

4) Der Wrmieter hafiet nicht f)r irgenduelche Schäden an den auf den

Mieflächen abgestelben Booten und sich daraus euentuell ergebenen

Ansprüchen, es sei denn, es zuird ihmVorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit

nachgewiesen.

1 Anm. d. Einsenders: zur Einordnung der Yacht-Überwinterung als Lager-

vertragsiehe auch OLG Hamburg, Urt. v 14.01.1988 - 6U 137l87,YersR
1989,202.
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Auch f.ir den Lagerplatz der Masten wird köine Schadenshafiung uom

Wrmieter übernommen, es sei denn, er handeb grob fahrlässig oder

uorsätzlich.

5) Der Wnnieter ist nicht uerpflichtet, den Mieter begün*igende Re'

gelungen aus anderen Mietuerträgen oder der Hafenbetriebsordnu.ng

gtgt*;bt, Dritten durchzusetzen und / oder darüber zu wachen, dass

Zise Bestimmungen uon Drinen eingehalten werden. Zur Durchset-

zung uln Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten, die auf einer

Wrletzung dieser Bestimmungen beruhen, titt der Wrmieter gegenüb1r

dem Drinen bestehende Ansprüche an den dies annehmenden Mieter ab.

$ 8 Haftung des Mieters

1) Der Mieter hafietftr sämtliche Schädtn an der gesamten Hafenan-

lage, einschlieflich ihrer landseitigen Einrichtungen, soweit sie uon ihm

odzr seinen Angehörigen, Glisten oder uon ihm beauiiragten Personen

schuldhafi uerursacht wurden. Der Mieter hafiet insbesondere auch fir
Personei, die er bei der Bedienungseines Bootes eingesetzt hat sowief)r
alle Schäden, die durch seinen Phw o, ä. uerursacht wurden'

2) Für etwaige Schäden, die durch den nicht einwandfeien und ord-

nungsgemäfin Zustand da Schffis heruorgerufen werden, hafiet der

Mieter.

Das Einlagerungsrisiko trägt der Mieter.

$ 10 \Vartungs- und Instandsetzungsarbeiten

1) Dieser Mietuertrag umfasst heinerlei Vartungs- oder Instandset'

zungsarbeiten sowie nicht das Vinterfestmachen bei der Einlagerung
(En-ttaässerung und Konseruierung) und Betriebs b ereitmachen bei Aus'

lagerung. Hierftr müssen gesonderte schrifliche Aufirdge erteih wer-

den. [...1

$ 16 Sonstige Vereinbarangen

1) Dem Mieter ist eine Winderlagerordnung übergeben utorden' Diese

ist Bestandteil dieses Mietuertrages. [...]

Anlage

- Winterlagerordnung mit Stand September 2013n

In dieser als Anlage K 11 zur Akte gereichten ,Hafenbetriebs-

ordnung Teil II - lVinterlagerverordnungu heißt es auszugsweise

wie folgt:

7, Anwendungsbereich

l. I. Die Hafenbetiebsordnung Teil IL Winterlageruerordnung gib fiir
den Vinterbetrieb (Halten- und Freilager und \Yasserliegeplätze auf
dem Gelände der S.).

1 .2. Die Winterlagerordnung richtet sich an alle Tlilnehmer des Winter-

lagerbetriebs und Personen, die an den eingekgerten Schtfen und Aus'

ristungsgegenständen irgendwelche Arbeiten ausfiihren oder ausfihre,n

lass"n.-Teilnehner des Wnterlagerbetriebs, die andere Personen mit der

Durchfilhrung uon Arbeiten im Vinterlagerbe*ieb beaufiragen, haben

diese auf die Einhaltung dieser BestimTnungen zu uerpflichten.

2. W'eisungsrecht

tY/eisungen des Geschafisf:ihrers und der uon ihm beaufiragten Personen

- insbesondere der Hafenwarte - sind uneingeschränht Folge zu leisten.

j, R i s i h o / Haftun g/ Ve r s i c h erung

3.1. Die S. weist ausdrückLich darauf hin, dass ihr gesamtes Winter-

lagerge lände h o c hwassergefih rde t ist.

3.2. Die Lagerung uon Schffin nebst Ausrüstung und Zubehör erfolgt

auschlieflich aufRisiko des Einlagerers. Die S. uersichert eingelagerte

Sachen nicht. Sie empfehh den Einlagerern den Abschluss einer aus-

re ic h enden Kas k ouersi c h erung.

3.3. Die S. sowie ihre Erfr.illungs- undWrrichtungsgehilfen nffin hei-

nerlei Bewachungs- Überwachungs- oder sonstige Obhutspfichten hin-
sicht/ich der eingelagerten Sachen und der uom Einlagerer oder den uon

ihm beauftragen Personen im rVinterlager ausgefiihrten Arheiten. Die

\l,/interlagerai$icht dient tedigtich dem Schutz der Einrichtungen der

5., nichtjedoch dem Schutz der eingelagerten Sachen.

J.4. t... t

3.5. D;e S. hafietf)r die uon ihren Organen, Erfilliungs und.Wr-

richtungsgehilfen itn Zusammenhang mit dem rY/interlagerbetrieb uer'

ursachten Schäden nur bei Vorsatz odzr grober Fahrlässigkeit'

4. Lagerung aon Schffin und Masten und sonstigen Zubehör

4.1. Schffi dArfen nur mit den bei der S. einffihrten Sytemgestellen

e inge lage rt u erdrn. Ü b er Aus na h m e n e n ts c h e idet d'er Ge s c h äiisfü h re r.

4.2. t...1

4.3. Gelagerte Schffi müssen wegen der Hochtttasser- und Brandge'

fahr jedeieit ,errri"t *rrdm können' (Jnter neben und zwischen den

Sch ifen darfen des h a lb h e ine Ausrüstungsgegenstände, Arb eitsgeräte

Arbiitsminit und hein Zubehör etc. gelagert werden, sofern dies nicht

im Zusammenhang mit notwendigen Arbeiten an den Schffin uorü'

bergehend notwendig und gem. Zffir S der rilinterlagerordnung aus-

nahrnsweise zugelassen ist. [...]

7. Sichnung gegen Einbruch and Diebstahl

7.L Die Hallenffiungszeiten sind zu beachten' Das Übernachten an

Bord ist grund.sätzlich nicht gestanet.

Der Einlage rer hatte seine SY bereits einige Jahre auf Grund-
lage dieser vertraglichen Vereinbarung bei der Beklagten im
Freien eingelagert und zwar immer am gleichen Standort

südöstlich einer \flinterlagerhaile unmittelbar neben drei an-

deren Segelbooten.

Diese Bootsla gerplä:ze südöstlich der rWinteriagerhalle boten

auf dem Lagergelände der Beklagten unstreitig einen guten

Schutz gegen die regelmäßig im Winter auftrete,rden Stür-

me aus nordwestlicher fuchtung. Zur weiteren Veranschau-

lichung wird auf die als Anlage I zum Sitzungsprotokoll vom

19.09.2023 überreichte Lageslctzze Bezug genommen' Ver-

gangene \Tinterstürme aus dieser 'Windrichtung hatten die

Segelyachten am dortigen Standort schadlos überstanden.

Entsprechend ihren vertraglichen Verpfl ichtungen krante die

Beklagte die SY des Einlagerers eigenständig aus dem \Tasser

(und am Ende der Lagerzeit wieder zurück) und stellte sie am

Lagerort aufden von ihr gestellten betriebseigenen Lagerbock.

Die unmittelbar nebeneinander stehenden vier Segelyachten

waren in einer Reihe aufgestellt, die ungefähr von Südwest

nach Nordost verlief (vergleiche erneut die als Anlage 1 zum

Sitzungsprotokoll vom 19 .09.2023 überreichte Lageskizze)'

Dabei stand die Segelyacht ,I. IIn (streitgegenständlich im
Parallelverfahren vor der Handelskammer unter dem Az. 4I7
IHKO 47123) ganz links (auf die rVinterlagerhalle blickend)

auf der südwestlichen Seite. Rechts und somit nordösdich

davon stand die Segelyacht ,N.n (streitgegenständlich im Pa-

rallelverfahren vor der hiesigen Kammer unter dem Az. 332

O 39123), daneben die hier streitgegenständliche Segelyacht

oR.n und zum Schluss die Segelyacht )T. N.u. Der Rumpf der

streitgegenständlichen Segelyacht überragte dabei die übri-

gen Schiffsrümpfe aufgrund ihres größeren Tiefgangs.

Die Beklagte war unstreitig dafür verantwortlich, die Se-

gelyachten ordnungsgemäß auf dem Lagerbock zu stellen

und sodann zu verpallen. Im Übrigen lag es in der Verant-

wortlichkeit des Einlagerers darüber zu entscheiden, ob der

Mast des Schiffes über den \Tinter )gezogen( werden sollte

oder das Schiff mit ustehendemn Masten gelagert wird' Der
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Einlagerer wünschte eine Lagerung mit stehendem Masten.

Da die SY anders als die übrigen betroffenen Segelyachten

nicht einen Masten aus Aluminium sondern aus empfind-
licherem Carbon hatte, wünschte der Einlagerer, dass die-

ser Carbonmast zusätzlich abgespannt wurde. Zu diesem

Zweck hatte die Beklagte zusätzlich Gewichte auf beiden

Seiten der SY abgestellt. Des \Teiteren oblag es dem Einla-

gerer, das Schiffsodann rwinterfestu zu machen, erwa durch
Aufbringen einer Plane, wobei sich der Einlagerer voriie-

gend dafür entschieden hatte, die Plane nicht über dem

Baum zu verlegen.

Mitte Februar 2022 warnte der -üTetterdienst vor einem wei-
teren schweren Sturmtief, genannt ,Zynepu, welches über

die deutsche Ostseeküste ziehen sollte; anders als die vorigen

Stürme solite dieser aber nicht aus nordwestlicher fuchtung
wehen, sondern vornehmlich aus süd-westlicher fuchtung,
so dass die vier Segelyachten hierdurch erstmals seitlich un-

mittelbar einem derartigen Sturm ausgesetzt waren. Noch-
mals wird insoweit auf die als Anlage 1 in der mündlichen
Verhandlung vom 19.09.2023 überreichte Lage'skizze mit
den eingezeichneten rVindrichtungen verwiesen.

In der Nacht des 18.02.2022 kam es während dieses Sturms

sodann zu einemlJmstürzen aller vier vorgenannten Segel-

yachten in tVindrichtung nach Nordosten hin. Der konkrete

Kausalverlauf ist zwischen den Parteien streitig. Unstreitig
brach in dieser Nacht jedenfalls der Lagerbock, aufdem die

,I. IIn abgestellt war. Konkret brach die nach Nordosten zei-

gende seitliche Strebe der vorderen Abstützung des Lager-

bocks der oI. IIn. Ob es aufgrund des Bruchs dieses Lager-

bocks zu einer Kettenreaktion ka-m, bei der zunächst die '1.
IIu auf die ,N.u fiel und diese hierdurch kausal umriss, die

sodann die ,R.n (hier klagegegenständlich) kausal zum Um-
stürzen brachte, welche dann die ,T. N.u kausal zu Boden

riss, ist zwischen den Parteien umstritten.

Die Klägerin behauptet, der Schaden an der S. sei allein da-

rauf zurückzuführen, dass die Segelyacht I. II seitlich gegen

die N. gekippt sei, was wiederum diese (ggf in Verbindung

mit dem Sturmdruck) zum Umstürzen gebracht habe' die

dann gegen die hier streitgegenständliche Segelyacht gestürzt

sei und diese zum Umfallen brachte' Die I. II sei dabei des-

halb umgekippt, da die seitliche Strebe des Lagerbocks einen

Materialbruch erlinen habe, der sich bereits aufgrund der dor-

tigen Korrosionsspuren über einen längeren Zeittaum ange'

kündigt habe.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, zwischen dem Ein-
lagerer und der Beklagten sei kein Mietvertrag sondern

ein Lagervertrag zustande gekommen. Die Beklagte sei

daher zur Obhut der SY während der Einlagerung ver-

pflichtet gewesen. Der Beklagten obliege es insoweit, sich

von ihrer Haftung zu entlasten, in dem sie darzulegen und

ggf. auch zu beweisen habe, dass sie die Einlagerung mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns vorgenommen
habe. Diesen Entlastungsbeweis habe die Beklagte nicht
erbracht. Die Beklagte habe den Schaden sogar grob fahr-

lässig eintreten lassen, da sie den Lagerbock des neben-

stehenden Schiffes nicht ordnungsgemäß auf Korrosions-
schäden kontrolliert habe und zudem sehenden Auges die

SY nicht gegen ein lJmstürzen aufgrund des nahenden

Sturms gesichert habe.

t...1

Die Beklagte vertritt die Auffassung, sie hafte nicht für den

Schadensvorfall, da zwischen ihr und dem Einlagerer kein

Lagervertrag, sondern ein Miewertrag zustande gekom-

men sei.

Entscheidend sei insofern, dass sie vertraglich keinerlei Ob-
huts- und Verwahrungspflichten als Hauptpflicht übernom-

men habe. Sie habe das Kranen an Land und wieder zu \flasser

lediglich als Zusatzvereinbarung übernommen. Die Beklagte

sei vertraglich nur dazu verpflichtet gewesen, die Yacht auf

dem bei der Beklagten gemieteten Bock abzustellen und dem

jeweiiigen Mieter die Stellplatzfläche zur Verfiigung zu stellen.

Zum Abstellen des Schiffes habe zwar auch das sog. Pallen

des Schiffes gehört. Hierunter sei zu verstehen, dass das Schiff

richtig im Bock sitzt und darin einen festen sowie ausgewoge-

nen Halt habe. Jede weitere notwendige zusätzliche Sicherung

des Schiffes gegen übiiche Gefahren, wie z.B. gegen wetter-

bedingte Einflüsse sei aber allein Sache des jeweiligen Mieters

gewesen. Dennoch sei es bei der Beklagten Routine gewesen,

dass ein Mitarbeiter bei Stürmen zur Sicherheit noch einmal

einen Kontrollgang auf dem Hof durchgeftihrt habe und hier-

bei ggf. an einigen Stellplätzen die Spannschrauben sowie Stüt- .
zen nachgedreht sowie einige Keile an den Pallstellen mit dem

Hammer nachgeklopft habe. Die letzte Kontrolle aller Schiffe

im Freilager aufdiese \üeise sei am Schadenstag durch einen

Mitarbeiter um 15:00 Uhr erfolgt.

Die Entscheidung des OLG Schleswigv. 22.08.2022 - 16 U
114122, sei aufden vorliegenden Fall auch nicht zu übertra-

gen, da die maßgeblichen Verträge nicht vergleichbar seien.

Im Fall des OLG Schleswig hätten deutliche Hinweise an

den Eigner hinsichtlich einer von dem Eigner vorzunehmen-

den weiteren Sicherung der Yacht gefehlt. Hier seien die je-

weiligen Mieter dagegen im Vertrag darauf hingewiesen wor-
den, dass sie selbst verpflichtet seien, für eine ausreichende

Sicherung ihres Schiffes zu sorgen. Dies folge insbesondere

aus S I Abs. 3 a.E. des Miewertrages' wonach die Vermie-

tung der Stellfläche ohne Verpflichtung des Vermieters ftir
die Sorge um die Aufbewahrung des Schiffes erfolge' Eine

Obhutspflicht der Beklagten über die SY sei damit ausdrück-

lich nicht vereinbart worden.

Im Übrigen behauptet die Beklagte, sie habe den Schaden

auch nicht schuldhaft verursacht' Ihr sei insofern nichts vor-

zuwerfen. Die Schäden seien unstreitig durch einen heftigen

Orkan entstanden; dies stelle höhere Gewalt dar. Aus die-

.sem Grund seien die drei Yachten neben der I. II auch nicht

durch einen Dominoeffekt umgekippt. Vielmehr seien auf-

grund der immensen tVindkraft alle vier Schiffe gleichzei-

tig angehoben worden und aus ihren Böcken gestürzt. Die

\Tindkraft sei so groß gewesen, dass jedenfalls auch unab-

hängig von dem Bruch des Lagerbocks bei der I. II alle vier

Schiffe umgekippt wären.

Auch hinsichtlich des gebrochenen Lagerbocks der I. II habe

sich die Beklagte nichts vorzuwerfen. Alle Lagerböcke wür-
den vor jeder Nutzung durch den Hoftechniker im Hause

der Beklagten mitteis einer Sicht- und Klangprüfung auf

deren Tauglichkeit für die vorgesehene Nutzung überprüft.

Sofern der Lagerbock an der Bruchstelle (der Befesdgung der

seitlichen Stütze am Lagerbock) durch Korrosion geschwächt

gewesen sein sollte, sei dies für die Beklagte im Rahmen ihrer
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Prüfung nicht erkennbar gew€sen. Zi einer noch genaueren

Untersuchung ihrer Lageböcke sei die Beklagte nicht ver-

pflichcet gewesen.

Ztdem könne sich die Beklagte auf vertraglich vereinbarte

Haftungserleichterungen berufen' Nach S 7 Abs' 4 des Miet-
u.r,r"g.-. hafte die Beklagte nur dann für Schäden an den auf

den Mietflächen abgestellten Booten, wenn diese von der Be-

klagten entweder vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht

*uid..r. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Beklagten lä-

gen jedoch nicht vor.

t...1

Freigelände - 55,62 m2u sowie (insoweit ggf. nicht unrichtig)

einJ,Lagerbockmieten. In S I Abs. 3 des Vertrages wird die

\flinterliger-Stellfläche bzw. dessen Größe dann aber wieder

zur Minäestmietfläche umdeklariert. Auch im Folgenden

wird - wo möglich - fortlaufend stets mietrechtiiches Voka-

bular verwendet, wenn in den folgenden Paragrafen des Ver-

trages von rMietdauer, Mietzins' Miewerhältnis, Mieterhö-

hung, Pflichten des Mieters, Haftung des Vermieters/Ver-

mi.ärsn usw. die Rede ist. Geht es hingegen um die konkrete

Beschreibung des Vertragsgegenstandes ist ewa in S 7 Abs' 2

des Vertragei wieder von olagerplatz( die Rede, während

dann im R"h-.tt der vorwiegend rechtlichen Regelungen in

S 7 Abs. 3 und 4 des Vertrages von oMietflächen die Rede ist'

\7ird es in S 7 Abs' 3 a.E. des Vertrages dann wieder konkret'

ist von ,Lagerplatz der Mastenn die Rede. Konl<ret ist dann

in S 10 Rbi t-des Vertrages von ,'\ü'interfestmachen bei der

Einlagerungu die Rede, während in S l0 Abs. 2 des Vertrages

d"n., 
**i.d.-, 

vo n > angemieteter S tellfl ächeu gesp rochen wird'

In S 15 wird der Zweilcang des Vertrages wieder besonders

deutlich. Danach besteht in Abs. I Satz 1 außerhalb des dort

genannten Zeitraums kein Anspruch auf Benutzung der an'

[.mi.t.ten Fläche. In den nächsten beiden Sätzen des Abs' I
i"itd d".t.t wieder von oEin- und Auslagerungu sowie von der

oNutzung der Lagerflächeu gesprochen.

Schließlich wird sodann in S 16 Abs. 1 des Vertrages für

weitere Regelungen auf die 'Winterlagerordnung (Anlage K
2) verwiesÄ, in äer vollkommen vom mietrechtlichen Voka-

bular Abstand genommen wird. Danach werden die Schiffe

,im \Tinterlager eingelagertn. Es gibt auch keine 'Mieteru
und ,Vermietern meht sondern nur noch den oEinlagerern,

womit nunmehr gerade das Vokabular des Lagervertrages

i.S.d. S 467 BGB verwendet wird.

Damit bleibt festzuhalten, dass kein Zweifel daran bestehen

kann, dass die Bek.lagte bei der Formulierung des von ihr

gestellten Vertrages daran gelegen war' den Ve.rtrag ais Miet-

l,rrrr^g zu deklaiieren, während das verwendete Vokabular

für den konkreten Vertragsgegenstand gänz überwiegend

dasjenige aus dem Lagerrecht ist. Anders gesa$ beabsichtigte

die Beklagte ganz offenbar die rechtliche Vermietung eines

Lagerplatzes zur Einlagerung eines Schiffes.

b) Ob dieses Ansinnen der Beklagten Erfolg hat, richtet sich

nicht primär nach dem im Vertrag verwendeten mietrechtli-

chen Vokabular, sondern nach den vertraglichen Regelungen

als solches sowie der gelebten Vertragspraxis.

Maßgebliches Differenzierungskriterium {iir die Frage, ob-ein

Lag.ruertr"g oder Miewertrag vorliegt, ist, dass der Lagerhal-

ter im Rahmen des Lagervertrages' anders ais der Vermieter

beim Miewertrag, über die bloße Gebrauchsüberlassung der

Lagerräumlichkeit hinaus die ordnungsgemäße Aufbewah-

rung schulder. (EB|SlHeublein, 4.Aufl.2020, HGB S467
Rn.9 m.w.N.). An anderer Stelle wird dies dahingehend ak-

zentuiert' dass beim Miewertrag gem' ss 535 ff' BGB der

Vermieter lediglich die Gebrauchsüberlassung hinsichdich der

Räume schuldet und dieser nur verpflichtet ist, Gefahren, die

von der Mietsache selbst ausgehen, zu beseitigen. Der Mieter

übernimmt die Obhut ftir die Lagerung und Aufbewahrung

dagegen selbst. (EBJS/ Heublein, 4. Aufl. 2020, IHGB S 467

Rn-. i). Ein Miewertrag wird geschlossen, wenn der Einlagerer

selbst fiir die Obhut über das Gut zu sorgen hat und sein Ver-

Entscheidungsgründe

Die zuiässige Klage hat auch der Sache nach Erfolg'

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Zahlungsanspruch

i.H.v. 109.275,91 E "ts 
übergegangenem Recht gem' $ 86

Abs. i Satz 1 VVG i.Vm. S 475 Satz I HGB.

Die Beklagte hat den streitgegenständlichen Schaden an der

SY des Einiagerers aufgrund des Umkippens der SY wäh-

rend des Sturms am 18.02.2022 im Rahmen der zwischen

ihr und dem Einlagerer bestehenden \Tassersportkaskover-

sicherung in streitgigenständlicher Höhe beglichen, so dass

in dieser Höhe Ansprüche des Einlagerers geg€n die Beklagte

nach S 86 Abs. 1 Satz 1 WG übergegangen sind. Ein da-

hingehender Anspruch des Einlagerers gegen die Beklagte

aufgrund der Beichadigung der SY in der Schadensnacht

des 18.02.2022 besteht auch nach S 475 Sarz I HGB' Hier-
nach haftet die Beklagte als Lagerhalterin für den Schaden,

der durch die Beschädigung der SY in der Zeirvon derUber-

nahme zur Lagerung bis zur Auslieferung entstanden ist. Die

Voraussetzungen der Norm sind erfüllt.

Im Einzelnen:

1. Der zwischen dem Einlagerer und der Beklagten geschlos-

sene ,Miervertrag über einen \Tinterlagerplatzu (Anlage K
1) ist rechtlich als Lagervertrag gem. S 467 HGB und damit

entgegen der Auffassung der Beklagten nicht als Miewertrag

i.S.d. S 535 BGB zu qualifizieren.

a) Insoweit ist zunächst festzustellen, dass das verwendete

Vokabular des Vertrages vorliegend keinen Rückschluss auf

die Quali6kation des Vertrages zulässt.

Zwar wird in dem Vertrag - wo möglich - von dem Er'steller

des Vertragswerkes - alsoder Beklagten - das mietrechtliche

Vokabulaiverwendet. \7enn es aber um die Beschreibung

des konkreten Vertragsgegenstandes sowie der konkreten

Rechte und Pflichten der Parteien geht, wird stets von La-

gerung gesprochen. So wird der Vertrag (Anlage 1) in der

ÜU.rr.triifi As,Miewertragu bezeichnet. Diese Bezeichnung

setzt sich jedoch sogleich mit der nachfolgenden Konkreti-

sierung des Vertragsgenstandes in \Widerspruch, wonach es

sich Jm .in..t 'Mi.ruertrag über einen \Tinterlagerplatzn

handelt. Sodann werden die Vertragsparteien als oMieteru

und ,Vermieteru bezeichnet und festgestellt' dass ein 'Miet-
vertrag( geschlossen wird. Tatsächlich ,vermietetu wird dann

"b.r 
ein rBootslagerplatz(. Konl<reter Vertragsgegenstand ist

in S 1 Abs. 1 des Vertrages dann aber ein '\Tinterlager im
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üagspartner ihm in erster Linie lediglich die zur Lagerung er-

foÄ.tii.h.n Räume bzw. Flächen zur Verfügung stelk (Koller,

11. Aufl. 2023,]HGB S 467 Rn. 3). \Teiter ist für einen Miet-

vertrag einer Mietfläche rypisch, dass diese konkret bestimmt

ist; dei Mieter mietet eine konkrete Stellfläche, auf die er ftir die

Lagerung zuständig ist, während bei einem Lagervertrag der La-

g.Ädt.il.diglich die Lagerung auf seinem Gelände verspricht
(vgl OLG Schleswig, l)rt. v.22.08.2022 - 16U ll4l2l).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze haben die Partei-

en hier nicht einen Miewertrag geschlossen, sondern einen

Lagerveruag.

Zuerkannt muss insoweit zunächst, dass es sich vorliegend

nicht um eine klassische Einlagerung eines Gegenstandes

handelt, bei der der Gegenstand dem Lagerhalter zur voll-

ständig eigenverantwortlichen Lagerung übergeben wird.

Übiicherweise erlangt der Lagerhalter sodann tatsächlichen

Besitz über die Sache, bestimmt eigenverantrvortlich den La-

gerort und nimmt sie dadurch letztlich gänzlich und eigen-

verantwortlich in Obhut, bis er sie nach Beendigung der La-

gerung wieder an den Einlagerer herausgibt. In diesem Fall

*ütd." sich die vorliegenden Abgrenzungsprobleme nicht

stellen. So verhdlt es sich hier aber nicht. Die Besonderheit

des vorliegenden Falls sind darin begründet, dass das Boot

aufeiner Lag.rfä.h. der Beklagten gelagert wird, zu der der

Einlagerer während der Einlagerung nach wie vor htrirhat'
Der Einlagerer kann hier während der Einlagerung das Schiff

frei betreten und insbesondere auch Arbeiten an diesem aus'

führen. Zudemlag es unstreitig im Entscheidungsbereich des

Einlagerers, darüber zu entscheiden, ob der Mast des Schif-

fes über den \Tinter Dgezogen( werden sollte oder das Schiff

mit ,stehendemu Masten gelagert wird. Ebenso oblag es dem

Einlagerer, das Schiff nach der Verbringung des .Schiffes auf

den Lagerbock sowie dessen Verpallung durch die Beklagte

,winter-festu zu machen, etwa durch Aufbringen einer PIa-

ne über dem Baum zum Schutz vor \Titterungseinflüssen'

Des \Teiteren war der Einlagerer auch ausdrücklich nach S 6

Abs. 2 des Lagervertrages während der Lagerungverpflichtet,

das Boot gegenZtgriffevon Dritten zu schützen und beweg-

liches Inventar unter Verschluss zu halten.

Vor diesem Hintergrund stellt sich vorliegend im besonderen

Maße die Frage, ob die Beklagte nach den vertraglichen Re-

gelungen sowi. det gelebten Vertragspraxis nach den obigen

[4"ßg"b.n lediglich eine Gebrauchsüberlassung einer kon-

kretÄ Stellflache schuldete, auf der der Mieter sein Schiff

letztiich (mit Hilfe der Beklagten) vollkommen eigenverant-

wortlich abstellte, oder ob die Beklagte nicht doch primär

die Lagerung des Schiffes auf den nach ihren Vorstellungen

definieiten iag..platt.s bestimmte und es sodann auch al-

lein in ihren Händen lag, das Schiffordnungsgemäß auf dem

von ihr gestellten Lagerbock zu lagern.

Hiernach gilt folgendes:

aa) Nach S I Abs. I und 3 des zwischen dem Einlagerer und
der Beklagten geschlossenen Vertrages (Anlage K 1) wurde

kein bestimmter Stellplatz auf dem Gelände der Beklagten

vermietet, sondern dieser nur nach Quadratmetern beschrie-
ben. Zudem ist in $ I Abs. 3 des Lagervertrages gerade be-
stimmt, dass die Zuweisung der entsprechenden Stellfläche
durch den Vermieter erfolgt und kein Anspruch auf eine
bestimmte, vom Mieter einseitig festgelegte, Standfläche be-

steht. Dass der Einlagerer nach der Behauptung der Beklag-

ten auf\Tunsch des Einlagerers stets den gleichen Stellplatz

erhalten hat, ist insoweit für die rechtliche Quaiifikation des

Lagervertrages unerheblich.

bb) Des \Teiteren ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte

für die ordnungsgemäße Lagerung der SY auf dem von ihr
gestellten und ebenfalls eigenveranrwortlich gesetzten La-

gerbock auf der Stellfläche allein verantwortlich war. Dass

äies ggf. bei anderen Kunden der Beklagten zum Teil anders

gewesen sein mag, ist für die Qualifikation dieses Vertrages

äbenfalls u.r.rh.blich. Die Beklagte meint diesbezüglich

offenbar, sie habe dies hier als Zusatzleistung erbracht, die

an der Qualifikation des Vertrages nicht ändern könne' Die

Kammer vermag sich dieser Auffassung dagegen nicht anzu-

schließen. Der Einlagerer war hier unstreitig überhaupt nicht

in der Lage, das Boot eigenmächtig auf dem Lagerbock zu

lagern. Viilmehr bedurfte es hierzu der Hilfe der Beklagten

mit ihrem Equipment. Bereits vor diesem Hintergrund über-

zeugt es nichi, dass sich die Beklagte mit der Stellung der SY

"uflen 
Lagerbock nach dem Auskranen aller ihrer Pflichten

entledigt haben soll. Jedenfalls nach Auffassung der Kammer

kann bei vernünftiger 1ü7ürdigung der wechselseitigen Inter-

essen vorliegend kein Zweifel daran bestehen, dass - wenn

die SY aus welchen Gründen auch immer auf dem Lagerbock

ins Rutschen kommt - die Beklagte bei verständiger \Vür-

digung auch dazu verpflichtet war, dies durch Einsatz ihrer

Maschinen zu verhindern.

Hinzu kommt, dass die Beklagte dem Einlagerer auch keinen

Hinweis hinsichtlich einer von diesem vorzunehmende zu-

sätzlichen Sicherung der SY erteilt. Dies war bislang gänzlich

unstreitig. Soweit die Beklagte nunmehr behauptet, der an-

gestellteÄ Mitarbeiter Herr N. J. habe jährlich immer wieder

äarauf hingewiesen, es sei besser und ratsam, die Segel abzu-

schlagen u.td d.tt Mast zu legen, wfirend die Yacht im \7in-
ter im Freien an Land stehe und dass ein solches Versäumnis

im alleinigen Veranrwortungsbereich des \öJ der Klägerin

Iiege, ist Jiese Behauptung zum einen bereits vollkommen

uniubstantiiert und dem Beweise daher nicht zugänglich'

Zudem ist die Behauptung für die Qualifikation des Ver-

trages aber auch rechtlich unerheblich, da hiermit gerade^

niÄt behauptet wird, die Beklagte habe den Einlagerer auf

eine von dieiem vorzunehmende zusätzliche Sicherung hin-

gewiesen, womit die verkehrssichere Lagerung des Schiffes

auf dem Lagerbock sowie der Stellfläche allein im Aufgaben-

bereich der Beldagten bleibt und blieb.

cc) Des \Teiteren ist zu berücksichtigen, dass die vertragli-

chen Regelungen hinsichtlich der Frage, wer das Boot ord-

n,tngsg.-äß zuLagern und insbesondere hinreichend gtgen

Stürle zu sichern hat, entgegen der Auffassung der Beklag-

ten gerade nicht eindeutig sind. Aus diesem Grund hat die

Beklagte ihre vertraglichen Verpflichtungen zur ordnungsge-

mäßen Lagerung und Aufbewahrung des Schiffes auch nicht

durch ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam auf

den Einlagerer übertragen.

Nach dem Gesamtbild des Vertrages durfte der Einlagerer

berechtigt davon ausgehen, mit der Beklagten ein Lagerver-

tragztt schließen, in dessen Rahmen die Beklagte während

dei Lagerzeit die Obhutspflicht für die ordnungsgemäße

Verwah-rung der SY auf dem Lagerbock traf. Dies gilt auch,

wenn die B-kl"gte in ihrem Vertrag bemüht war, mietrechtli-
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ches Vokabular zu verwenden, wfirend bei den tatsächlichen

konkreten Bezugnahmen überwiegend von Lagerung gespro-

chen wird und der ,Mietern in der \Winterlagerordnung dann

sogar zutreffend konsequent ausschließlich als oEinlagereru

i.S.d. S 467 IHGB bezeichnet wird. (vergleiche hierzu die

obigen Ausführungen).

Danach bleibt festzuhalten, dass die Beklagte schon nach

ihren eigenen vertraglichen

Regelungen keine Stellfläche vermietet hat, sondern ein

,\Tinterlager im Freigeländeu. In S 6 des Lagervertrages,

der nach seiner Überschrift die oPflichten des Vermietersn

regelt, fehlt jeglicher Hinweis, dass es allein Sache des Ein-

lageres (bzw. des Mieters) ist, das Schiff nach der Stellung

dÄ Schiff.r aufdem Lagerbock durch die Beklagte weiterhin

ordnungsgemäß aufdem Lagerbock der Bekiagten zulagern

und insbesondere gegen ein Umfallen zu sichern. Vielmehr

ist in $ 6 Abs. 1 des Lagervertrages gerade geregelt, dass es

dem Vermieter gestattet ist, das Schiff des Mieter.s at Yer-

hinderung eigener Beschädigungen oder Beschädigung von

Nachbarschiffen bzw der Hafenanlagen n) betreten. Hier-
aus kann ein verständiger Leser dieser von der Beklagten ge-

stellten Allgemeinen Vertragsbedingungen leutlich nur den

Schluss ziehen, dass sich die Beklagte (und nicht der Ein-

lagerer) offenbar in der Verantwortung und Verpflichtung

sieht, das Schiff auch weiterhin ordnungsgemäß auf dem

Lagerbock zu lagern und insbesondere gegen ein Umfallen

,r-, ,i.h.t.r, damit nicht Nachbarschiffe beschädigt werden.

Dies gilt jedenfalls auch im Hinblick auf die übrigen Rege-

lungen der Pflichten des Mieters in S 6 des Lagervertrages.

In 5 e Rbr. 3 des Lagervertrages ist lediglich bestimmt, dass

die Mieter bei der Benutzung der Hafenanlagen die verkehrs-

übliche Sorgfalt zu beachten haben, während in S 6 Abs' 2

des Lagervertrages konkrete Verpflichtungen des Einlagerers

hinsichtlich des eingelagerten Bootes beschrieben sind. Da-

nach ist der Mieter (ledlglich) verpflichtet, das Boot gegen

Zugriffe von Dritten zu schützen und bewegliches Inventar

unter Verschluss zu halten. Haftungen für den ewaigen Ver-

lust oder Beschädigung übernehme der Vermieter nicht. Dies

kann der Einiagerer berechtigt dahin verstehen, dass er das

Boot sowie das darin bzw. darauf befindliche bewegliche In-
ventar unzugänglich abschließen muss und der Lagerhalter

bei einem Verstoß gegen diese Pflichten nicht haften müsse'

Dass der Einlagerer dagegen verpflichtet und dafür verant-

wortlich ist, dass das Boot ordnungsgemäß auf dem Boots-

Iagerplarz gelagert und insbesondere vor einem Umfallen bei

Sturm gesichert ist, ist dort gerade nicht geregelt.

Aufder anderen Seite sind aber auch entsprechende Pflich-

ten des Lagerhalters in dem Vertrag nicht geregelt' Al-
lerdings verzichtet der Vertrag auch insgesamt darauf, in
einem gesonderten Paragrafen Verpflichtungen des Lager-

halters festzuschreiben. Vielmehr folgt auf 5 6 (Pflichten

des Mieters) lediglich oS 7 Haftung des Vermietersu' Dort
ist in Abs. 2 immerhin geregelt, dass der Vermieter ver-

pflichtet ist, den Lagerplav in einem verkehrssicheren Zt'
stand zu unterhalten.

dd) Die Beklagte meint nun, sie habe dennoch in ihrem

Vertrag hinreichend klargemacht, keine Obhuts- und Ver-

wahrungspflichten übernehmen zu wollen, da sie bereits in

S 1 Abs. 3 Sarz3 des Lagervertrages geregelt habe: oDie Ver-

mietung der Stellfläche erfolgt ohne Verpflichtung des Ver-

mieters für die Sorge um die Aufbewahrung des Schiffesn'

Diese Regelung ist zumindest intransparent und des \Weite-

ren 
"n 

di.s.r Stelle auch überraschend i.S.d. SS 305cAbs. 1,

307 Abs. l Sarz2 BGB und daher unwirksam. In S I des

Lagervertrages, der mit ,Miete< überschrieben ist, finden

sicl in Abs.-1 zunächst die nähere Beschreibung der konkre-

ten Leistungen des Vertrages sowie deren Kostenpositionen

('S?interlagerplatz im Freigelände - 44,0 m2, Kranen, Lager-

bockmiete-, Nebenkostenpauschale)' In Abs. 2 wird beschrie-

ben, welche Leistungen (Hausmüll, allgemeine Beleuchtung,

Nutzung der sanitären Anlagen usw.) in der Nebenkosten-

paus.h"l. enthalten sind. In Abs. 3 wird sodann beschrieben,

wie sich die erforderliche und vermietete Größe der tüTinter-

lager-Stellfläche errechnet, wobei ausdrücklich darauf hinge-

*i.r.., wird, dass die Zuweisung der Stellfläche durch den

Vermieter erfolgt und kein Anspruch auf eine vom Mieter

einseitig festgelegte Standfläche besteht. Erst sodann folgt

Abs. 3 Satz 3 des S 1 des Lagervertrages' wonach die Vermie-

tung der Stellfläche ohne Verpflichtung des Vermieters für

die Sorge um die Aufbewahrung des Schiffes erfolgt.

Mit der dortigen Regelung der nach Auflassung der Beklag-

ten zentralen Norm ihrer Enthaftung muss kein Verbrau-

cher rechnen. Vielmehr wurde sie dort versteckt. Ztdem et-

schließt sich nicht hinreichend, was die Beklagte konkret mit
der fehlenden ,Verpflichtung des Vermieters um die Sorge

der Aufbewahtr,ttg d.t Schiffes meint<. Jedenfalls ergibt sich

hieraus nicht mit der gebotenen Klarheit, dass die Beklagte

nicht für eine nicht ordnungsgemäße Lagerung der eingela-

gerten Boote auf den Lagerböcken einstehen will. Gleiches

[it, l- Ergebnis für die Regelung in S 8 Abs.2 Satz? des

L"g"*.tttrg.s, wonach das rEinlagerungsrisikon der Mieter

trägt. Auch hier fragt sich, was diese Regelung in $ 8 zu su-

.hä h"t, die die rHaftung des Mietersn regeln soll und in S 8

Abs.2 Satz I des Lagervertrages zunächst geregelt ist, dass

für Schäden, die durch den nicht einwandfreien und ord-

nungsgemäßen Zustand des Schiffes (beachte nicht auch des

Lageibocks und der Lagerung des Schiffes auf dem Lager-

boik) h.t,rotgerufen werden, der Mieter haftet. Es erschließt

sich in keinei'Weise, dass durch den Folgesatz ,Das Einlage-

rungsrisiko trägt der Mieteru geregelt werden soll, dass die

B.d"gt. nicht für die ordnungsgemäße Verwahrung un.d

L"g..ing des Lagerguts sorgen und hierfür auch haften soll'

ee) \Teitere Regelungen zu den sich aufdrängenden Haupt-

pflichten im Rahmen einer Bootslagerung sind im Lagerver-

trag selbst nicht geregelt, sondern lediglich in der mit dem

V.ttr"g übergebenen'Winterlagerordnung (Anlage K 2), die

nach S 16 (,sonstige Vereinbarungenn) Bestandteil des Miet-
vertrages geworden sein soll. Bei dieser \Tinterlagerordnung
handelt es sich indessen nicht um vertragliche Regelungen im
engeren Sinne, die sich nur an Vertragspartner der Beklagten

im Rahmen eines geschlossenen Lagervertrages richten. Viel-

mehr handelt es sich tatsächlich um eine Hafenbetriebsord-

nung, die auf dem Gelände der Beklagten gelten soll und

sich ausdrücklich nicht nur an alle ,Teilnehmer des'üTinter-

lagerbetriebsn (sollen das die Einlagerer sein, mit denen die

BJkl"gt. ein Lagervertrag geschlossen hat?) richten, sondern

auch an ,Personen, die an den einlagerten Schiffen und Aus-

rüstungsgegenständen irgendwelche Arbeiten ausführen oder

ausfühien Lr..r,.u Bereits vor diesem Hintergrund stellt sich

die Frage, ob die dortigen Regeiungen überhaupt verbindli-
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che Haftungsregelungen zu dem Lagervertrag,enthalten kön-

.r.n. Un"bhlangig a"""" ist sodann in Ziffer 3 '2 der \Tinter-

i;;;'-J;""s i.i.g.lr, dass die L1s1u18 von Schiffen nebst

Airrtlr,u.,g itia Z""U.ttot ausschließlich auf Risiko des Ein-

;;;;.tt .riole,, die BekJagte die eingelagerten Sachen nicht

u.?si.h.rt urid d.n Einlagerern den Abschluss einer aus-

..-i.t.na." Kaskoversicheiung tmpfiehk' In Ziffer 3'3 der

Wi*rl"g.ru.rordnung ist dann geregelt, dass die Beklagte

,o*i. itti. Erfiillungsl und Verrichtungsgehilfen keinerlei

;;;;.h;" gr-, üb.r.i'".h,tn gs- ode r 
-sons 

ti ge o-b hutsp fl ich-

L.r hi.rri.f,tlich der eingeiigerten Sachen treffen und die

\trirr,.rl"g.r"rlfsicht lediglich dem Schutz der Einrichtungen

d., n.kl"'g,.n, nicht jeJoch dem Schutz der eingelagerten

Sachen diänt. Es bedarf insoweit keiner weireren Erörterung,

ä"tt ai.* Kernregelungen des Lagervertrags- nichts in einer
-Wit,.r1"g.rord"""g ," suchen haben' sondern im Vertrag

,.tUrr. Siä sind dah"er vor allem auch an diesem Ort über-

,"r.h.nd. Die vollkommene Freizeichnung von den haupt-

t.t,."gfl.h* Verpflichtungen der B,eklagten im Rahmen des

L"n.ri.rrr"g.s bäachteiligen den Verbraucher zudem unan-

g.Ä..r.n i.s.d. S 307 Abs. 2 Nr. I BGB'

ff) Insgesamt lässt sich damit feststellen' dass es in dem Ver-

trasswerk an einer notwendigen deutlichen Regelung^ der

i<"7"pm.ft, des vorliegendtn Vettt"gtuerhältnisses fehlt'

"a-li.h 
wer nach wel.hett Maßgaben für die ordnungsge-

*aä. i"g.r""g und Sicherung des ein"tlagerten aufgebock-

ä sooät ,r.äntwortli.h ist' Nichts hätte näher gelegen'

als in S 6 des Lagervertrages (Pflichten des Vermieters) aus-

Jü.f.flft ,,,, ,.g".1.r, dass- der Einlagerer/Mieter nicht nur

,rerpflicht.t ist, ia, Boot gegen Zugriffe vo-n Dritten Dritten

; :;t;t.", bewegliches"Ii"t"'"i t'nttt Verschluss zu hal-

i..r r"*i. di. Feu.r-r.h,,tzvorschrift en der Hafenbetriebsord-

,r,r.tg ,r., beachten, sondern gerade eben iltl - besonders

b.i ä.t Lagerung im Freien - dass dem Einlagerer/Mieter

ai. it" Votä.tgrrind .t.htt'de primäre Pflicht der ordnungs-

*.-,tn." Lrgä,r,',g des Bootei auf dem von der Beklagten

!....ffr." L"i.rboäk.tt nach Lagerung gerade d'rch die Be-

f,l"gr.n überlrag.n ist und dat' ts gerade dem Einlagerer/

Iti3,., obliegt, ä", Boot im \finter insbesondere gegen ein

Ü-fdt.r, *airend der Herbst- und \Tinterstürme zu sichern

t,".f.i tti.t nicht die Frage zrt entschieden werden braucht'

;;;.t AGB-rechtlich üÜtrh"upt zulässig wäre)' Diese Ver-

päi.ft,""g a.m Einlagerer/Mieter eindeutig und ausdrück-

ii"h ,u üüertragen, wäie zudem nicht zuletzt vor dem Hin-

tergrund angrieigt gewesen, dass die Beklagte die Boote in

,r.räitt.lb"rä NIhJz,,einander gelagert hat' so dass durch

Ji. ir"ndri.herheit des einen Bootes die in Nachbarschaft

dazu stehenden Boote der übrigen Einlagerer/Mieter gefähr-

J.. *"r.n. Insoweit besteht "'lth 
tint Diskrepanz zu der im

ü;,;"; niedergelegten Verpflichtung der Beklagten nach.S 7

Abr. ide, Lager,rertrag.s, wonach dit Btld"gtt verpflichtet

ist, den Lageiplatz in einem verkehrssicheren Zustand zu

unterhalten. Diese Verpflichtung dürfte die Beklagte nicht

im Ansatz hinreichend gewährleisten können' wenn sie es

den Einlagerern/Mieterri überlässt, für die Standsicherheit

der unmiälbar angrenzenden Boote insbesondere während

der Herbst- und \(interstürme zu sorgen' Vor diesen Hinter-

".ii.ra.., hat die Bek-lagte es offenbar auch vermieden' diese

V.rfni.nr""g dem Mieter/Einlagerer ausdrücklich zu über-

tragen.

ss) All diese defizitären Regelungen gehen zu Lasten der Be-

ü"gr.t als Verwender dieser AGB' Denn die aufgezeigten

Ltiik.n in diesem Vertragswerk sind nach dem Vertragszweck

,o*1. a.r, bestehenden-gesetzlichen Regelungen zu fülien'

li. rr, .ir,., Haftung d.r"Btkl"gtttt nach S 475^HGB führen

1".rgi.rcft. hierrr.t ai.h die 
""chfol 

gtnden Ausführun gen)'

Nach der gelebten Vertragspraxis. s.owie den berechtigen Inte-

r.r*" a.t"Bi"lagerers h"iiit Bekjagte jedgifal! nicht ledig-

ii.t, .ln. Fläche ?ur Verfügun g gestellt' auf die der Einlagerer

d".rt ..in Schiff eigenvet**oittittt verbracht und eigenver-

""*".fi.ft 
gd^gät hat. Vielmehr hat die Beklagte bereits

ai" .tf.ra*fi.h."Größ. des Lagerplatzes bestimmt und da-

mit bereits dem Einlagerer die Entscheidung abgenommen'

",rf -.I.tt., 
Flächengräße das Schiffverkehrssicher zu lagern

isi. Damit einher gÄt die Entscheidung' dass die Boote in

,r.,-itt.lb"r., Nacf,barschaft zueinander gelagert wurden' so

ä"rt U.i einem Umkippen/Verrutschen des Bootes auf dem

i;;;;J d"s danebä,tliegende Boot nahezu-zwingend be-

;;"ädtg, wird. Den Lagt'üock, auf dem das Schiff an Land

r*'töa rr., l"g.r., h"i h"t die Beldagte - jedenfalls in dem

r"rirlg."a." Fi'il - ebenF"lls eigenve rantwortlich ausgewählt

.'rrrd ,äd".r.t auch eigenveranc'iortlich entschieden' wo der

i"g.rUo.t in welchei Ausrichtung auf der Lagerfläche posi-

*o?i.r, *ird und wie dann wiederum darauf das Boot richtig

positioniert wird, um es insbesondere auch gegen ein 'nor-
'*"1..u V..rrrtschen zu sichern' An all diesen Entscheidungen

*"tl* Pi"f"gerer vorliegend nicht beteiligt' Hieran ändert

"".ftJ.t 
V"tri^g du Beklägtenseite nichts'^dass bei empfind-

il;;; B 
".;t 

tüÄpfen der Schiffsei gner dafür 
^verantwortiich

sei zu bestimmen' wo sich die Späntett im Schiff befinden

*äJ..r, an denen dann die Lagirpratzen angesetzt werden

kö;;r.;. Denn auch in diesen Fillen blieb letztlich die Be-

klagte dafür veranrwortlich, dass das Schiff ordnungsgemäß

"*f"i.- 
Lagerbock positioniert ist, so dass es nicht umkippt/

verrutscht.

Dennoch meint die Beklagte nun offenbar'. sie habe allein

at.^3,.ffgu.ft. gestellt und"habe mit der ordnungsgemäßen

Rrfb.*"hr,r.rgies Schiffes nichts zu tun gehabt' da es ins-
-C.t."a.t. 

An"fg"b. des Einlagerers gewesen wäre' das Boot

insbesondere i.g.tt d"t Umfallen bei \ü/interstürmen zu

sichern. Dies vermag nicht zu überzeugen' Aus den vorste-

henden AusführungJn folgt zwanglos' dass die Beklagte hier

zunächst eigenverantwortllch für Jen Einlagerer entschieden

fr"r, *i. a"i Schiffzu lagern ist, so dass der Einlagerer auch

l.r..h,ig, d"von 
"trrg.ten 

kann, dass die Beklagte allein

;J;; ";fgt""d 
ihres'übtrltgtttden \(/issen-s auch dafür ver-

""*"t,ii.i 
ist, dass das Boo"t nicht bei auftretenden'üfind/

Bö.r, ,rnd letztlich auch bei den regelmäßig .auftretenden
tVint"rrtür*.n hinreichend gegen ein Umfallen/Verrut-

*fr." g.ti.it"rt ist. \7ie bereits ausgeführt' hat die Beklagte

*.d.r1., ihrem Vertrag, noch in der \Tinterlagerordnung'

,ro.tt üU.rtt",rpt den Eiäl"gerer darauf hingewiesen' dass die

;;kd,. ,*"r'd", Boot aif dem Lagerbock abstelle' dann

;.;ä; einlrg.r., allein dafür t'e'""rwottlith sei' ob und

wie er das Boot zusätzlich gegen ein Umfallen/Verrutschen

zu sichern habe. Richtig i'i i""sowtit' dass.d"r vorliegende

ni,lt"g.r,rrrgrf"ll i rrso*.ä wieder arypisch dahingehend. ist'

;; ;;. nlil"g.r., äff.,,b"' allein die ftir die rVindanftillig-

k.it de. Bootei-.ßg.bliche Entscheidung trifft' ob die Segel

abgeschlagen *..d.i, ob der Mast gelegt und inwieweit das

t

i
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Boot durch Planen gegen die \Titterung geschützt wird' Dies

ändert jedoch nichts daran, dass die Beklagte jedenfalls man-

gels anderer ausdrücklicher Regeiungen für 
-die 

ordnungs-

[emäße Lagerung auf dem Bock veranrwo-rtlich bleibt, zu-

äd dem Einlag.iet gar nicht klar sein dürfte, wie er auf der

von der Beklagten bestimmten kleinen Lagerfläche das Boot

dann ordnun[sgemäß sichern kann. Der Einlagerer kann

sich hier b.t..h*gt aufdie Einschätzung der Beklagten kraft

ihres überlegenen \(/issens verlassen.

Dass sich die Beklagte im Übrigen auch selbst dafür verant-

wortlich gesehen hat, die Boote im Außenbereich gegen den

Stu.* ,l', sichern, folgt daraus, dass sie unstreitig vor dem

Sturm überprüft hat, ob die Boote noch fest auf den Lager-

böcken u.rblo.kt waren. Nur so kann sie im Übrigen ja auch

ihrer Verpflichtung nachkommen' die daneben befindliche

Stellfläche in einem verkehrssicheren Zustand zu haiten'

Lestlich läuft die Auffassung der Beklagten sowie ihre ver-

suchte Freizeichnung nach ihren vertraglichen Regelungen

darauf hinaus, dass sie selbst entgegen der Interessen und

Möglichkeiten des Schiffseigners nicht dafür veranrwortlich

seirimöchte, dass das Schiffdie Lagetzeit am Lagerort unbe-

schadet übersteht. Insbesondere desha-lb dürfte die Beklagte

dem Schiffseigner/Einlagerer auch in Ziffer 3'2 der \ilinter-
lagerordnung den Abschluss einer ausreichenden Kaskover-

.iJher,rng empfehlen, die dann den Schaden übernehmen

soll. Dieser Verlagerung des Schadensrisikos auf die Klägerin

und damit letztlich zu Lasten der dortigen Versichertenge-

meinschaft erscheint weder interessengerecht noch von der

Rechtsordnung gewollt.

c) Die vorliegende Auffassung wird im Übrigen gestützt

durch die Entscheidung des OLG Schleswig (Urt' v'

22.08.2022- 16 U ll4l2l [= TransPR 2023,238)), welches

ebenfalis bei einer Lagerung eines Schiffes auf einem Frei-

gelände eines Bootslagerers zu dem Ergebnis gelangt ist, dass

äer dortige Vertrag als Lagervertrag zu qualifizieren i'st' Ent-

g.g.n d.iAuff"ssung der Beklagtenseite ist der-dordge Fali in

Laßgeblicher tatsächlicher Hinsicht (\Tinterlagerung eines

Schiffes im Freien auf dem Lagerbock der Beklagten nach

Verkranung und Verpallung durch die Beklagte) und auch

rechtiicher Hinsicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar'

Für das OLG Schleswig war ietztlich das Folgende für die

Qualifizierung des dortigen Vertragsverhältnisses als Lager-

vertrag maßgeblich:

oBeim Lageruernag schuldet der Lagerhaher, anders ak der Wr'

mieter beim Mietuernag, über die blotle Gebrauchsüberlassung

d.er Lagerräum lic h k eit h inaus die o rdnungsgemäfe Aufb ew ah'

,rrg, i, übernimmt also Obhutspfichten hinsichtlich des ein'

geligerten Gutes (EB[Skfeublein, 4 Auf', 2020' HGB S 467

Rn. 9 m.w.N.).

aa) (t) Nach diesen Mafstäben fndet auf die Wreinbarung

der Lagerung des Schffis im \Yinterlager der Beklagtent Laql-
uertragsrecht Anwendung. Dia folgt aus den uertraglichen Wr-.

einbarungen, namentlich den Regelungen in S 7 Zifi 2' und

S 9 2ifr2, 4 der AGB der Behlagten, uot allem jedoch aus der

tatsäJlichen Handhabung des Wrnagsaerhältnisses durch die

Beklagte und den Eigner Dl, nämlich dem eigenuerantwort-

lichei Lagern der Yacht aufdem Lagerbock ausschlieflich durch

Mitarbeiter der Behlagten und dem Fehlen uon Hinweisen an

den Eigner hinsichtlich einer uon diesem uorzunehmenden zu'

sätzlichen Sicherung der Yacht'o

Die dort genannten vertraglichen Regelungen lauten

wie folgt:

,S 7 Wrtragsumfang

2. Die Vetfi ist während tler Abwesenheit der Yacht des Kunden berech-

tigt, den L)ger- oder Liegeplatz anderweitig zu uergeben' Ansprüche des

Kurdtn gt[rn die Werrt enßtehen hieraus nicht.

S 9 Auf- und AbsliPPen, Einlagerung

2. Aut und Abslippen erfolst in einer uon derWerfi nach feiem Er-

*rur'rfert"ulrgrnien Slipfotge, aus ler sich der AuJ: bzw' Absliptermin

ergihLnd duich den sich der Lagerplatz ändern hann'

4. Die IVerfi ist ermächtigt, dass Boot des Kunden hoaenpfichrig auf

einen and/ren Land-/1X/aiserplatz umzusetzen, wenn dies zur Durch-

fihrung der Slffilge oder sonst erforderlich werden solhe'n

Maßgeblich lur das OLG Schleswig war, dass nach den ge-

.r".r.r,.., vertraglichen Regelungen kein bestimmte! erlva

mit einer Nummer versehener oder sonst örtlich genau be-

zeichneter Stellplatz auf dem Freigelände ve.rmietet wurde,

sondern d.sse., Auswahl und ggf. spätere Anderung dem

Beklagten überlassen war. Dies spreche für einen Lagerver-

t."g, ion".h der Lagerhalter mangels beso-nderer Vereinba-

rurig grundsätzlich din Ort der Lagerung frei wählen dürfe'

Des"üeit.r.n war für das OLG Schleswig maßgeblich, dass

die dortige Beklagte die Yacht eigenveranrwortlich auf dem

Lagerbo& r,ttschließli.h durch Mitarbeiter der Beklagten

r'rrrä d.- Fehlen von Hinweisen an den Eigner hinsichtlich

einer von diesem vorzunehmenden zusätzlichen Sicherung

der Yacht.

Die vertraglichen Regelungen sind vergleichbar' Insbeson-

dere ist "".tt S 1 Ab;.1 und 3 des streitgegenständlichen

Vertrages (Anlage K 1) kein bestimmter Stellplatz auf dem

Gelänäe der Beklagten vermietet, sondern dieser nur nach

Quadratmetern beschrieben. Dass im vorliegenden Vertrags-

wirk im Übtigett eine Regelung fehlt, wonach die Beklagte

sogar ausdrücflich berechtigt wat den Stellplatz auch noch

,pä,., ,,l ändern, stellt insoweit nach Auffassung der Kam-

Äer keinen relevanten Unterschied dar, zumal die Kammer

bei verständiger Auslegung des Vertrages auch zu dem Ergeb-

nis käme, d"tt dl. Beklagte aufgrund der fehlenden Beschrei-

bung des konkreten Mietplatzes berechtigt gewesen wäre, das

BooI auf einen gleichwertigen anderen Platz auF ihrem Ge-

iände umzulagern.

Des \(eiteren hat die hiesige Beklagte die Yacht ebenfalls

ausschließlich durch ihre Mitarbeiter eigenveranrwortlich

auf den Lagerbock verbracht. Schließlich hat die Beklagte

dem Einlagirer auch keinen Hinweis hinsichtlich einer von

diesem,roir,rn.hm..tden zusätziichen Sicherung der Yacht

erteilt (vergleiche hierzu bereits die obigen Ausführungen)'

Schließlich sind die vertraglichen Regelungen auch insoweit

vergleichbaq als das OLG Schleswig die Regelung in S 7

Rbi t des dortigen Lagervertrages AGB-rechtlich für un-

wirksam .r"chtei hat (überraschende KLausel nach S 305c

Abs. 1 BGB), wonach der Vertrag ledigiich die Vermietung

des Lager- bzw. Liegeplatzes beinhaltet, ohne irgendeine Be-

,r..,tr.rg durch die'Werft. Auch die Kammer geht insoweit

zum Telil von einer AGB-rechtlichen Unwirksamkeit der ver-

wendeten Klauseln der Beklagten aus.
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Die Beklagte meint nun, der vom OLG Schleswig.ent-

schiedene Fall sei mit dem vorliegenden nicht vergleichbar'

da im Fall des OLG Schleswig deutiiche Hinweise an den

Eigner hinsichtlich einer von dem Eigner vorzunehmenden

*.1."r.r, Sicherung der Yacht gefehlt hätten, die hier insbe-

sondere durch die Regelung in S 1 Abs. 3 a'E' des Lagerver-

trags (Anlage K 1) vorhanden sei, wonach die Vermietung

der'Stellflalhe ohne Verpflichtung des Vermieters für die

Sorge um die Aufbewahrung des Schiffes erfolge' Dass diese

Reg"eluttg gerade kein deutlicher (und wirksamer) Hinweis

"nä..r 
dig:ner hinsichdich einer von diesem vorzunehmen-

den weiteien Sicherung der Yacht darstelit, hat die Kammer

bereits ausführiich dargestellt (vergleiche die obigen Aus-

führungen).

Soweit die Beklagte im Übrigen betont, dass der Fall des

OLG Schleswig schließlich auch in tatsächlicher Hinsicht

im wahrsten Sinne des \Tortes anders gelagert gewesen sei'

da dem dortigen Lagerhalter offenbar auch vorzuwerfen war'

dass er den Lagerbock auf unsicherem Grund positioniert

hatte, ist dies für die rechtliche Einordnung des Vertrags-

werkes sowie der' berechtigten Erwartungen des Einlagerers

während der \Winterlagerung seines Schiffes irrelevant'

d) Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Be-

ki"gt. i* vorliegenden Fall gerade nicht nur eine Lagerfläche

,rrr".ig.n,r.r".,ti"ortlich.n Lagerung 
-des 

Bootes durch den

Schideigner zur Verfügung gestellt hat, womit der vorlie-

gende VJrtrag letztlich als Lagervertrag i'S'd' S 475 HGB zu

qualifizieren ist.

2. Auch die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des

S 475 HGB sind erfüllt.

a) Die SY wurde in der Zeir von der Übernahme zur La'

g.rr'r.,g bis zur Auslieferung h-eschädigt.als die SY während

ä., Stirrr,, am 18.02.2022 auf die Seite kippte' Die Beklagte

hat für diese Beschädigung der SY auch einzustehen i'S'd'

s 475 HGB.

Bei dieser Haftungsnorm handelt es sich um eine Haftung

für vermutetes Verschulden. Der Einlagerer trägt die Beweis-

last daftir, dass das Gut dem Lagerhalter unversehrt überge-

ben wurde und beschädigt wieder herausgelangt ist' während

dieser darzutun hat, wieäer Schaden entstanden ist und dass

dieser auch mit der Sorgfalt eines ordentiichen Kaufmannes

nicht abgewendet werdin konnte' Nachzuweisen ist durch

den LagJrhalter insbesondere, dass der Schaden angemessen

u.r-i.ä.n *trde und Erfüllungsgehilfen kein Schuldvorwurf

trifft, wobei er sich nicht daraufberufen kann, dass der Scha-

den durch von außen kommende Umstände verursacht wor-

den ist; die Unaufldärbarkeit der Schadensursache geht zu sei-

nen Lasten (Hopt/Merkt,42. Aufl' 2023,IHGB S 475 Rn' 1)'

Es ist unstreitig, dass das Boot insoweit unversehrt überge-

ben und w:ihrÄd der Lagerung beschädigt wurde'

Die Beklagte behauptet, dass streitgegenstän-dliche Boot sei

,r*g.kippi da der \iÄnddruck, der auf die I' II gewirkt habe'

,o äk g...ten sei, dass das Heck aus dem Lagerbock heraus-

gehoben"worden sei, was zum Abbrechen der intakten Stütze

ior., d., Lagerbocks gefuhrt habe, was wiederum z'um lJmfal-

len der I. II 
"gefrihn 

h"b., di. dann gegen die Segelyacht N' ge-

fallen sei, diJ daher - sowie aufgrund des \Tinddrucla - gegen

die SY gefallen sei, die dann aus den gleichen Gründen um-

eefallen sei. Aber auch ohne diesen 'Dominoeffektn 
wdren die

ft. ,o*i. die SY altein aufgrund des \Winddrucks umgefallen'

Selbst unter Zugrundelegung dieser (streitigen) Schadens-

entstehung h"t Ji. Beklagte aber nicht dargelegt, dass die-

ser SchadJn auch mit deisorgfalt eines ordentlichen Kauf-

manns nicht hätte abgewendet werden können'

Hiergegen spricht bereits, dass sie sich überhaupt nicht daftir

,r.r"rirriordi.h gesehen hat, die beteiligten Schiffe gegen das

Umfallen bei \Tinterstürmen zu sichern' Hinzu kommt' dass

die Beklagte unstreitig wusste und jede{al]s auch hätte wis-

sen müssJn, dass der streitgegenständliche Sturm Zynep eine

arypische \Tindrichtung tt"tti, U.l der die Schiffe - anders als

b.i'd.n bisherigen .,"rGn Stürmen der Vergangenleit - nicht

durch die .,"hästeh.nden Lagerhallen vor dem tWindangriff

seschüut waren' Dennoch hat sie nichts unternommen' Sie

f,"t *.d., die Schiffe zusätzlich gesichert noch - insbesondere

falls dies gar nicht hinreichend möglich g.t*t^t:l sein sollte

- ro a,rfgÄtellt, dass sie nicht gegeneinander fallen konnten

sowie dä -ü/ind eine möglichst geringe Angriffsfläche boten'

Vor diesem Hintergrund kann sich die sich die Beklagte im

Hinblick auf dieseJSturmereignis nicht auf 'höhere Gewaltu

berufen (vgl. OLG Schleswig, lJrr'v' 22'08'2022 - 16 U

1 141 21 [= TianspR 2023' 238])'

Soweit die Beklagte insoweit unter Antritt des Sachverständi

genbeweises die Behauptung aufgestellt hat, der eingetretene

Schad.n zum Schadenzeltpunkt dort aufdem Hofder Beklag-

ten hätte gar nicht verhindert werden können, war dieser Be-

h"trptr'rrrg-ni.ht weiter nachzugehen. Darauf, ob der eingetre-

,.rr. S.häd.n zum Schadenszeiipunkt dort aufdem Hofnoch

hätte verhindert werden können, kommt es nicht an, da die Be-

klagte insoweit nicht vorgetragen ha1, dass ihr eine Umlagerung

der"streitgegenständlichÄ Segelyachten vo-r dem Sturm nicht

möglich 
"g;.r." 

ist, wobei zu berüclaichtigen ist, dass die

ui.r"S.g.[".hten offenbar die einzigen,Boote im Freilager der

B.khg;." gewesen sind, die bei dem Sturm umgefallen sind'

Somit"ist .i -.ht als naheliegend, dass die Bekiagte bei einer

Lagerung der Schiffe an einem anderen Ort ihres Freilagers den

Schaden hätte verhindern können.

b)

Damit stünde im Grundsatz bereits die Haftung der Beklag-

ten fest.

Des \Teiteren hat die Beklagte ihre grundsätzliche Einstands-

pflicht nach S 475 HGB auch nicht wirksam in ihren AGB

"useer.hloss.n. 
Insoweit wird zunächst auf die obigen Aus-

fühiung..t zu den erfolglosen Versuchen der Bekl,agten' sich

von ihä.t vertr"glich.n Pflichten als Lagerhalter freiz.neich'

nen, verwiesen.

Nichts anderes ergibt sich vor dem Hintergrund, dass in S 7

Abs. 4 des L"g.r,rertrages, wonach der Vermieter nicht für

irgendwelche 5chäden ätt d..t auf den Mietflächen abgestell-

,ä Boor.n und sich daraus eventuell ergebenen Ansprüchen

haften soll, es sei denn, es wird ihm Vorsatz bzw' grobe Fahr-

lässigkeit nachgewiesen.

Ob diese vertragliche Klausel angesichts der Regelungen des

S 309 Abs.7 Büchst' b) BGB wirksam ist, kann vorliegend

J"hinrt.h.n, da die BekJagte den Schaden selbst nach ihrem

eigenen Vorbringen grob fahrlässig herbeigetührt hat'
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Ihr war bekannt und hätte jedenfalls arjch bekannt sein müssen,

dass der Sturm Zeynep anders als die vorigen Stürme nicht aus

dem Nordwesten blies, sondern vornehmlich aus südwestlicher

Richtung. Es erschließt sich ohne weiteres insbesondere unter

Berücksichtigung der als Anlage 1 zum Sitzungsprotokoll vom

19.09.2023 überreichten Lagesl<tzze, dass bei einem Sturm

aus südwestlicher fuchtung der Vorteil dieses Lagerstand-

ortes gerade nicht mehr gegeben war. Der bislang gegebene

fast vollstandige tVindschutz bei Stürmen aus nordwestlicher

Richtung durch die Lagerhalien war danach gerade nicht mehr

gegeben, so dass die Segelyachten gerade seitlich dem Sturm

aus südwestlicher Richtung voilkommen ausgesetzt waren mit
der Folge, dass der tVind gegen den kompletten Schiffsrumpf

der Segelyachten drücken und so die Schiffe zum Umkippen

bringen konnte. Ob sich der Lagerort bei dieser Vindrichtung
sogar zusätzlich als deutlich schadensgeneigter darstellte vor

dem Hintergrund des sich nach der Lageskizze aufdrängenden

Tunneleffekts, bei dem sich die Sturmböen aus südwestlicher

Richtung verstärkten, als sie zwischen den dort eingezeichne-

ten Lager- und Produktionshallen aufder einen Seite und des

Hallengebäudes auf der anderen Seite der dort gelagerten vier

Schiffe hindurch mussten, braucht hier letztlich gar nicht mehr

entschieden werden.

Jedenfalls unternahm die Beklagte in Ansehung dieserTätsa-

chen nichts, um den schiießlich auch eingetretenen Schaden

zu verhindern. Sie hat lediglich nach eigenem Vortrag die

Pallung der Schiffe kontrolliert und sah es im Übrigen offen-

bar als schicksalhaft an, wenn die kaskoversicherten Schiffe

diesem Sturm nicht standhalten sollten. Dies bewertet die

Kammer als grob fahrlässige Vernachlässigung ihrer Sorg-

faltspflicht, das drohende seitliche Umkippen der Segelyach-

te.r 
"b"u*.nden, 

in dem sie die lVindangriffsfläche, den die

vier Segelyachten boten, reduzierte. -ü7ie bereits erörtert kam

insoweit eine Vielzahl von Maßnahmen in Betracht.

t...1

Segelyacht ISA II während eines Sturmes in der Nacht vom

18. auf den 19.02.2022 in Aaspruch.

Der Zeuge K unterhielt für seine Segelyacht ISA II bei der

Klägerin eine Yacht-Kasko-Versicherung (vgl. Police Anla-

geK11).

Am 19.1I.2021 schloss der Zeuge K mit der Beklagten für
diese Segelyacht einen ,Miewertrag über einen \Winterlager-

platzu (Anlage K 1) auf dem Außengelände der Beklagten. Es

waren auch Hallenpiätze vorhanden, diese waren aber teurer

und der Mast hätte für das Iü/interlager in der Halle umge-

legt werden müssen.

In S 1 Ziff. 1 des Vertrages heißt es: DerVermieter vermietet

in der S M B für den Zeitraum Vertragsjahr 01.11.2021 bis

30.04.2022 einen Bootsla gerplatz wie folgt:

Zur Abgrenzung von Lager- und
Mietvertrag

Sg 467 ff., 475 HGB;5S 307, 309 Nr 7 Buchst. b) BGB

1. Ein >Mietvertrag( über die Winterlagerung einer Se-

gelyacht, nach welcher der Vermieter den Standort der

Segelyacht, den Lagerbock, Abstände zu anderen Segel-

yachten bestimmen, die Stauung in dem Lagerbock vor-

zunehmen hat und zudem berechtigt ist, die Segelyach-

ten zu betreten, ist als Lagervertrag i.S.d. 55 467 II.HGB
zu qualifizieren und haftet der Vermieter hiernach nach

5 475 HGB wegen eines zu vermutenden Verschuldens.

2. Entgegenstehende Bestimmungen in dem Vertrag
sind nach SS 307, 309 Nr.7 Buchst. b) BGB unwirksam.

[Leitsätze des Einsendersl

LG Hamburg, Urt. v. 08.08 .2025 - 417 HKO 47/231

Die Kiägerin als Yachtkaskoversicherung nimmt aus abge-

tretenem bzw. übergegangenem Recht ihres Versicherungs-

nehmers die Beldagte als Betreiberin eines \Tinterlagers für

Yachten auf Schadensersatz wegen einer Beschädigung der

\flinterlager im Freigelände - 48,45 m2 959,31 C

I(ranen an Land ir'rd wieder zu \(/asser 350,00 €

Lagerbockmiete 170,00 €

Nebenkostenpauschale 110,00 €

Strom - 0 €A4lkVh nach Verbrauch

\(/asser- 15.00 €/m3 nach Verbrauch

Gesamtmietzins inkl. IJmsatzsteuer 1.589,3t €

1 Anm. d. Einsenders: zur Einordnung der Yacht-Überwinterung als Lager-

verrragsiehe auch OLG Hamburg, Urt. q 14.01.1988 - 6 U 137187' VersR

1989, 702.

SlZiff.3Abs.2lautet:
oDie Zuweisung der entsprechenden Stellfläche erfolgt durch

den Vermietet es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte,

vom Mieter einseitig festgeiegte, Standfläche. Die Vermie-

tung der Stellfläche erfolgt ohne Verpflichtung des Vermie-

ters ftir die Sorge um die Aufbewahrung des Schiffes.u

Unter der Überschrift ,Pfichten des Mietersu heißt es in S 7

Zitr. 1: rDem Vermieter wird gestattet, das Schiff des Mie-

rers zur Verhinderung eigener Beschädigungen oder Beschä-

digung von Nachbarschiffen bzw. Hafenalage zu betreten.n

und in Liff.2 ,Der Mieter verpflichtet sich, das Boot gegen

Ztgriffe von Dritten zu schützen und bewegliches Inventar

unter Verschluss zu halten. Haftungen für erwaigen Verlust

oder Beschädigungen übernimmt der Vermieter nicht.n

Unter der Überschrift ,Haftung der Vermietersn heißt es in

S8Ziff.3weiter:

,schadensersatzansprüche des Mieters wegen Verschuldens

bei Vertragsschluss, einer Pflichwerletzung oder einer un-

erlaubten Handlung des Vermieters, seiner Erfüllungs- bzw.

Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, es sei denn, sie be-

ruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Vermieters

oder seiner Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen. Eine Haf-

tung des Vermieters ist auch ausgeschlossen bei unerlaubter

Handlung Dritter, wie Diebstahl des Schiffes sowie oder oder

im Schiff befindlichen Gegenständen, Einbruch usw. sowie

höhere Gewalt, wie z.B. Feuer, Sturm, Hochwasser' Frost-

schäden oder andere Einflüssen.u und weiter inZitr. 4: oDer

Vermieter haftet nicht für irgendwelche Schäden an den auf

den Mietflächen abgesteliten Booten und sich daraus eventu-

ell ergebenden Ansprüchen, es sei denn' es wird ihm Vorsatz

bzw. grobe Fahrlässigkeit nachgewiesenu.
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